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EU-Verfassungsentwurf: Basis für  weitere Liberalisierung des Handels mit Bildungsdienstleistungen im Rahmen des GATS 

Konvent beseitigt im EU-Verfassungsentwurf die Ausnahmeklausel für die Behandlung von Bildung im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik

Grund dieses Rundschreibens ist der endgültige Verfassungsentwurf des EU-Konvents in der Fassung vom 18. Juli 2003 (Conv. 850/03) für die zukünftige Behandlung von Kultur und Bildung im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik der EU. Diese wird nun über die im Kapitel III (Gemeinsame Handelspolitik) niedergelegten Artikel III-216 und III-217 geregelt.

Für den Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen gilt dank des Beharrens Frankreichs weiterhin das Prinzip der Einstimmigkeit. Das Einstimmigkeitsprinzip gilt aber bei Verhandlung und dem Abschluß von Abkommen im Bereich des Handels mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen nur dann, "wenn diese die kulturelle und  sprachliche Vielfalt in der Union beeinträchtigen können." (Artikel III, 217, Abs. 4) Nur mit dieser signifikanten Einschränkung bei gleichzeitiger Anerkennung der ausschließlichen Kompetenz der Union für den Handel mit kulturellen Dienstleistungen war es möglich, einen gewissen Sonderstatus der Kultur zu behaupten.

Die neue Festlegung entbehrt der Eindeutigkeit der Einstimmigkeit, die sicherstellt, daß keine Entscheidung in diesem sensiblen Bereich gegen das Votum eines Mitgliedstaates und gegen eine Minorität getroffen werden kann und daß allgemeiner Konsens und damit sorgfältige Prüfung Voraussetzung einer jeden Entscheidung sind.

Nun müssen die weniger zur Liberalisierung neigenden Mitgliedstaaten in einem ersten Gang die Hürde meistern, eine Mehrheit für ihre Meinung zu finden, daß der Beginn bestimmter Verhandlungen oder ein Abkommen "die kulturelle und sprachliche Vielfalt der Union beeinträchtigen". Dies ist auf die Union bezogen. Die Feststellung eines Mitgliedstaates, daß ein Abkommen der Union sehr wohl von Nachteil für die kulturelle und linguistische Vielfalt seines spezifischen Staatsgebildes sein kann, ist praktisch ohne Relevanz für die Beschlußfassung. Sie müssen vorab beweisen, daß die negativen Konsequenzen eines Abkommens über kulturelle Dienstleistungen nicht nur für das eigene Land gelten, sondern für die Union als Ganzes. Dafür müssen sie nun Mehrheiten mobilisieren.

Noch problematischer sind die Regelungen für den Umgang mit Bildungsdienstleistungen. Es war nicht durchsetzbar, die noch in Nizza über Artikel 133 nicht nur für Kultur (Audiovisuelles), sondern auch für die Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales beschlossene Ausnahmeregelung beizubehalten. Für alle genannten Sektoren gilt bisher nach Nizza die Festlegung der geteilten Zuständigkeit zwischen Union und Mitgliedstaaten auf der Basis der Einstimmigkeit bei Abstimmungen. Für diese Sektoren fand sich im Gegensatz zur Frage der Kultur keine wirkliche Opposition, die sich vehement für die Beibehaltung der jetzt noch gültigen Regelung aussprach.

Die Liberalisierungsbefürworter,das gilt insbesondere für das EU-Parlament mit dem einflußreichen Elmar Brok als auch die Kommission mit dem für Handel zuständigen Mitglied der Kommission Pascal Lamy, konnten ihre Forderungen nach genereller Anerkennung der ausschließlichen Kompetenz der Union mit Einführung des Mehrheitsvotum voll durchsetzen.

Mit der Beendigung der "Nizza- Ausnahme" für den Bereich Bildung im Rahmen der Gemeinsamen Handelspolitik der EU (neue Artikel III-216 und III 217) hat deshalb der Konvent mit dem endgültig am 13. Juni und 10 Juli 2003 verabschiedeten und am 18.Juli 2003 veröffentlichten und an den Rat weitergeleiteten Verfassungsentwurf (Conv 850/03) eine für die zukünftige Behandlung von Bildung im Rahmen der GATS- Verhandlungen entscheidende Weichenstellungsänderung vorgenommen.

Es gilt daran zu erinnern, daß in der laufenden GATS-Runde weniger der Protest als die Ausnahmeregelung des Einstimmigkeitsprinzip und der geteilten Zuständigkeit für Kultur und Bildung verhinderten, daß die Kommission der Union ein gemeinsames, alle Mitgliedsländer verpflichtendes konsolidiertes Verhandlungsangebot in die Verhandlungen einbringen konnte. Deshalb betonte die Kommission, um eine positive Reaktion der Öffentlichkeit bemüht, weniger die gesetzgeberischen Voraussetzungen als vielmehr ihr Interesse am Schutz der bildungspolitischen und kulturellen Vielfalt. Sie gab vor,daß die breite öffentliche Kritik an der Privatisierung des Bildungsbereiche ausschlaggebend gewesen sei, weitergehende Angebote zu unterbreiten.

Tatsächlich aber entsprach diese gegenüber der Öffentlichlichkeit verbreitete Haltung nicht den wahren Absichten und den politischen Interessen der Kommission. Sie war und ist in keinster Weise bereit, ihre Liberalisierungsstrategie mit der Öffnung der öffentlichen Daseinsvorsorge, das gilt nicht zuletzt für die Bereiche Kultur und Bildung, aufzugeben und auf deren Einbeziehung in die GATS-Verhandlungen zu verzichten.

Die Arbeiten des Konvents an einer ersten EU-Verfassung, in der u.a. Kompetenzbereiche und Abstimmungsmodalitäten neu festgelegt wurden, boten die Chance, mit einer neuen Strategie die Verfahrensweisen festzuschreiben und Zuständigkeiten zu erhalten, mit denen zukünftig ähnliche Niederlagen der Kommission wie im Frühjahr 2003 verhindert werden können.

Im Vorfeld betrieben Liberalisierungsbefürworter, insbesondere Kommissar Lamy, eine umfassende Lobbyarbeit für die Eliminierung der Ausnahmeregelungen der Nizza-Verträge. Sie nutzten die allgemein positive Einstellung und Stimmung der Konventsmitglieder und einer breiten Öffentlichkeit für eine "handlungsfähigere", mit weiteren Zuständigkeiten ausgestattete Union. Dies schien nur erreichbar über die Durchsetzung der als unverzichtbar erhobenen Forderung nach genereller Einführung der Mehrheitsentscheidung bzw. umfassende Reduzierung der als Symbol und Verhinderung eines modernen zukunftsfähigen Europa beschriebenen Erfordernis von Einstimmigkeitsentscheidungen in bestimmten Politikfeldern.

Leider fand die Arbeit des Konvents nicht die genügende Aufmerksamkeit der GATS-Gegner, so daß der Konvent fast ohne Einsprüche aus der Öffentlichkeit diese Änderungen beschließen konnte.

Nachteilig für eine kritische Kommentierung der Konventsdiskussionen wirkte sich auch aus, daß die so wichtigen Festlegungen zur Kompetenzabgrenzung kaum im Konvent diskutiert wurden und sie erst in den Abschlußsitzungen behandelt wurden.

Mit der jetzt vorliegenden Fassung kann die EU m.E. über die Gemeinsame Handelspolitik durchaus auf die Bildungspolitik der Mitgliedstaaten Einfluß nehmen, auch wenn Artikel III-212, Absatz 5 stipuliert:" Die Ausübung der in diesem Artikel übertragenen handelspolitischen Befugnisse hat keine Auswirkungen auf die Kompetenzabgrenzung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten und führt nicht zu einer Harmonisierung der Rechts-und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, soweit eine solche Harmonisierung in der Verfassung ausgeschlossen wird."

Entscheidend ist letztlich die Definition der Gemeinsamen Handelspolitik, der alle Mitgliedstaaten zu folgen haben und über die in Zukunft ausnahmslos, das gilt auch für so sensible Bereiche wie Bildung, mit Mehrheit entschieden werden wird. Das Verbot der Harmonisierung der Verwaltungs- und Rechtsvorschriften bildet keinen Schutz gegenüber mit Mehrheit beschlossenen Festlegungen im Bereich der Gemeinsamen Handelspolitik, als damit nur formale und weniger inhaltliche Einschränkungen verbunden sind.

Artikel III-216 und Artikel III-217, Absatz 1 geben diese inhaltliche Ausgestaltung der Gemeinsamen Handelspolitik vor: "Durch die Schaffung einer Zollunion zwischen den Mitgliedstaaten beabsichtigt die Union im gemeinsamen Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels, zur schrittweisen Beseitigung der Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr und bei ausländischen Direktinvestitonen sowie zum Abbau der Zoll- und anderer Schranken beizutragen"(Artikel III-216)

"Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet; dies gilt insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und Handelsabkommen betreffend den Handel mit Waren und Dienstleistungen sowie die Handelsaspekte des geistigen Eigentums, die ausländischen Direktinvestitionen, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die handelspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping und Subventionen. Die gemeinsame Handelspolitik wird im Rahmen der Grundsätze und Ziele des auswärtigen Handels der Union gestaltet"(Artikel III-217, Absatz 1)
Es werden sich schnell Mehrheiten für weitere Liberalisierung und entsprechende europäische Gesetze oder Rahmengesetze finden, die die Vorausetzung für die bei der Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik erforderlichen Maßnahmen bilden. Im Rahmen der GATS-Verhandlungen war es nicht unbedingt eine Mehrheit der Mitgliedstaaten, die für eine Herausnahme von Bildung plädierte.

Auch die im Konvent vertretenen Repräsentanten des EU-Parlaments, der Kommission, der Regierungen und nationalen Parlamente pädierten  offensichtlich für einen größeren Handlungsspielraum der Union bei der Liberalisierung von Bildungs-dienstleistungen. Die von Regionen und Ländern mit bildungspolitischen Gesetzgebungsbefugnissen eingebrachten Vorbehalte fanden wenig Berücksichtigung. Sie waren kaum im Konvent vertreten.

Ein öffentlichkeitswirksamer Protest u.a. der deutschen Lânder, deren Kompetenzen durch die neuen Regelungen entscheidend beschnitten werden, steht noch aus.

Das Präsidium der Versammlung der Regionen-VRE (Sitz Straßburg ) hat sich eindeutig gegen den Entwurf zur Gemeinsamen Handelspolitik ausgesprochen und fordert die Beibehaltung der Nizza-Regelungen.

Obwohl mehrheitlich die veröffentlichte politische Meinung davor warnt, den Konventsentwurf noch einmal aufzuschnüren, der als optimaler Kompromiß beschrieben wird, sind die Regionen entschLossen, im Vorlauf auf die im Herbst beginnende Regierungskonferenz, die über den Verfassungsentwurf des Konventes zu entscheiden hat, auf Textabänderung zu drängen und für ihre Position in der Öffentlichkeit zu werben.
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